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II.Wann kann die Wohnungseigentümergemeinschaft Ansprüche geltend
machen?

Gemäß § 9a Abs. 2 WEG gehören folgende Ausübungsbefugnisse in den Bereich der
WEG und können damit auch nur von dieser geltend gemacht werden:116

– die Ansprüche auf Schadenersatz wegen Verletzung des gemeinschaftlichen Eigentums;
– die Geltendmachung der nachbarrechtlichen Schutzrechte und Schadenersatzansprüche
wegen Beeinträchtigung des gemeinschaftlichen Eigentums (zum Beispiel Ansprüche auf
Beseitigung eines rechtswidrigen und unentschuldigten Überbaus und Herausgabe der
Grundstücksfläche sowie von Entgeltansprüchen wegen unberechtigter Nutzung des ge-
meinschaftlichen Eigentums);

– die Geltendmachung gemeinschaftlicher Ansprüche gegen einen Wohnungseigentümer
oder einen Dritten auf Beseitigung und Unterlassung einer Störung des gemeinschaftli-
chen Eigentums, insbesondere der Anspruch auf Beseitigung baulicher Veränderungen
des gemeinschaftlichen Eigentums und Wiederherstellung des vorherigen Zustandes ge-
mäß § 1004 Abs. 1 BGB;

– der Anspruch auf Einräumung eines Notwegerechts.
Je nachdem in welchem Bundesland die verwalteten Wohnungseigentümergemeinschaf-

ten liegen, sollte stets geprüft werden, ob spezielle Landesvorschriften zum Nachbarrecht
erlassen wurden.

Praxisfall:

Bei der Verwaltung von Wohnungseigentum kann es vorkommen, dass der Nachbar der
WEG die Verwaltung anspricht, weil zwischen den beiden Grundstücken eine Einfriedung
installiert oder erneuert werden soll.

Der nachstehende Fall spielt in Nordrhein-Westfalen. ACHTUNG: Prüfen Sie die Regeln
des jeweiligen Bundeslandes!

Nachbar-Eigentümer E teilt dem Verwalter der WEG X mit, dass er gerne eine Einfriedung
vornehmen möchte. In NRW ergibt sich folgende Rechtslage: Wenn ein Nachbar eine Ein-
friedung verlangt, ist der andere Nachbar verpflichtet, zusammen mit diesem eine Einfrie-
dung zu schaffen (§ 32 NachbG NRW; Ausnahmen: § 34 NachbG NRW). Eine Einfriedung
(zum Beispiel Zaun oder Hecke) ist auf der Grundstücksgrenze zu errichten. Wirkt eine der
Parteien nicht innerhalb von zwei Monaten nach schriftlicher Aufforderung an der Errich-
tung der Einfriedung mit, kann der die Einfriedung verlangende Nachbar die Einfriedung
allein errichten und von der Nachbarpartei anteilige Kostenerstattung verlangen. Aber auch
bei einvernehmlicher Errichtung der Einfriedung sieht das Gesetz eine Kostenteilung vor.
Ein Nachbar, der sich der Mitwirkung an der Errichtung der Einfriedung verschließt, erlangt
hierdurch also keinen finanziellen Vorteil und er begibt sich der Möglichkeit, auf die kon-
krete Ausgestaltung der Einfriedung Einfluss zu nehmen. Im Übrigen sieht § 38 NachbG
NRW auch für die Kosten der Unterhaltung der Einfriedung (also beispielsweise für das
Streichen eines Zaunes oder für den Rückschnitt einer Hecke) eine Kostenteilung vor.

Wichtig:

Auch seit Inkrafttreten der WEG-Reform 2020 trifft die WEG die Entscheidung, ob sie
an der Einfriedung mitwirkt bzw. der Verwalter den Nachbarn zur Einfriedung auffor-
dert. Ist im Rahmen der Verwaltung absehbar, dass eine Entscheidung der WEG erfor-
derlich wird, sollte der Verwalter dies bei der Planung der Eigentümerversammlung be-
rücksichtigen. Notfalls muss eine außerordentliche Eigentümerversammlung einberufen
werden, um die Willensbildung der WEG herbeizuführen.

116 Hügel/Elzer WEG § 9a Rn. 99.
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N. Gebäudeenergiegesetz

Am 1.11. 2020 ist das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft getreten. Es führt das
Energieeinspargesetz, die Energieeinsparverordnung und das Erneuerbare-Energien-Wär-
megesetz zusammen. Selbstverständlich müssen Verwalter nicht alle Vorschriften des GEG
ausführlich kennen, denn bei bestimmten Bauvorhaben sollten die von der WEG beauf-
tragten Fachleute über die notwendigen Kenntnisse verfügen. Im Technik-Teil dieses
Handbuchs wird auf bestimmte Vorschriften des GEG (zum Beispiel zum Betriebsverbot
für Öltankanlagen gemäß § 72 GEG) eingegangen.

Für den Verwalter sind allerdings die Vorschriften zum Energieausweis (§§ 79 ff. GEG)
für die Praxis wichtig. Der Energieausweis dient ausschließlich der Information über die
energetischen Eigenschaften eines Gebäudes und soll einen überschlägigen Vergleich von
Gebäuden ermöglichen. Grundsätzlich werden Energieausweise für zehn Jahre ausgestellt.
Der Ausweis kann allerdings vor Ablauf der zehn Jahre seine Gültigkeit verlieren, wenn bei
einem bestehenden Gebäude Änderungen ausgeführt werden.

Hinweis:

Soweit die WEG umfangreiche Maßnahmen am Gebäude umsetzt, sollte mit den zu-
ständigen Baufachleuten oder Energieberatern geklärt werden, ob ein neuer Energie-
ausweis ausgestellt werden muss.

Es gibt einen Energieausweis als Bedarfsausweis oder als Verbrauchsausweis. In der Pra-
xis hat sich der Energieverbrauchsweis durchgesetzt, da er deutlich preiswerter ist als der
Energiebedarfsausweis.
– Beim Energieverbrauchsausweis wird berechnet, wie viel Energie die Bewohner zur
Beheizung des Objektes aufgewendet haben.

– Der Energiebedarfsausweis analysiert das Gebäude und bezieht technische Grundla-
gen mit ein. Es findet grundsätzlich eine nutzerunabhängige Beurteilung statt, um den
theoretischen Energiebedarf zu ermitteln.
Für Wohngebäude, die weniger als fünf Wohnungen haben und für die der Bauantrag

vor dem 1.11. 1977 gestellt worden ist, muss ein Energiebedarfsausweis ausgestellt werden.
Ausnahme: Das Wohngebäude erfüllte bei der Baufertigstellung oder durch spätere Ände-
rungen des Gebäudes das Anforderungsniveau der Wärmeschutzverordnung vom 11.8.
1977.117

Bei der Übernahme einer neuen WEG ist sofort zu überprüfen, ob ein gültiger Ener-
gieausweis vorliegt. Der Verwalter sollte stets einen Beschluss der WEG herbeiführen, wel-
che Art des Energieausweises ausgestellt werden soll. In der Praxis werden Energieausweise
oft ohne Beschluss ausgestellt, da dies wohl untergeordnete Bedeutung hat bzw. nicht zu
einer erheblichen Verpflichtung führt. Das mag beim Verbrauchsausweis zu treffen. Mögli-
cherweise möchte die WEG aber einen Bedarfsausweis haben und diese Entscheidung soll-
te sie selbst treffen.

Soll ein mit einem Gebäude bebautes Grundstück oder Wohnungs- oder Teileigentum
verkauft, ein Erbbaurecht an einem bebauten Grundstück begründet oder übertragen oder
ein Gebäude, eine Wohnung oder eine sonstige selbstständige Nutzungseinheit vermietet,
verpachtet oder verleast werden, ist ein Energieausweis auszustellen, wenn nicht bereits ein
gültiger Energieausweis für das Gebäude vorliegt.

Im Falle eines Verkaufs hat der Verkäufer oder der Immobilienmakler dem potenziellen
Käufer spätestens bei der Besichtigung einen Energieausweis oder eine Kopie hiervon vor-
zulegen. Die Vorlagepflicht wird auch durch einen deutlich sichtbaren Aushang oder ein

117 BGBl. 1977 I 1554.
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deutlich sichtbares Auslegen während der Besichtigung erfüllt. Findet keine Besichtigung
statt, haben der Verkäufer oder der Immobilienmakler den Energieausweis oder eine Kopie
hiervon dem potenziellen Käufer unverzüglich vorzulegen. Der Energieausweis oder eine
Kopie hiervon ist spätestens dann unverzüglich vorzulegen, wenn der potenzielle Käufer
zur Vorlage auffordert. Unverzüglich nach Abschluss des Kaufvertrages hat der Verkäufer
oder der Immobilienmakler dem Käufer den Energieausweis oder eine Kopie hiervon zu
übergeben. Die vorgenannten Grundsätze sind auch bei der Vermietung und Verpachtung
anzuwenden.

Gemäß § 88 GEG sind zur Ausstellung von Bedarfs- und Verbrauchsausweisen nur Per-
sonen berechtigt, die bestimmte Qualifikationen nachweisen können (zum Beispiel Inge-
nieure, Architekten, Physiker oder Handwerker).

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und das Bundesministerium des In-
nern für Bau und Heimat haben das als Abbildung 2.6 abgedruckte fünfseitige Muster her-
ausgegeben:
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Abbildung 2.6: Energieausweis
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